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Merkblatt 
Ihre Schwerpunktbereichsprüfung 
Die Schwerpunktbereichsprüfung richtet sich nach der Ordnung über die Durchführung der 
Schwerpunktbereichsprüfung der Juristischen Fakultät in der Fassung der Änderung der Ordnung 
über die Durchführung der Schwerpunktbereichsprüfung an der Juristischen Fakultät der Leibniz 
Universität Hannover (SPPrO; Verkündungsblatt vom 30.09.2019, S. 383 ff.) 

Antrag auf Zulassung 
Die Zulassung zur Schwerpunktbereichsprüfung ist für die Meldung zum folgenden Winterse-
mester vom 1. August bis zum 15. September und für die Meldung zum folgenden Sommerse-
mester vom 15. Januar bis zum 01. März schriftlich zu beantragen (Leibniz Universität Hanno-
ver, Juristische Fakultät, Prüfungsamt, Königsworther Platz 1, 30167 Hannover). Wir empfehlen 
Ihnen, das Formular elektronisch auszufüllen und auszudrucken. 

Zulassungsantrag nach § 6 Abs. 1 SPPrO 
• ein schriftlicher Antrag oder das anliegende ausgefüllte Formular
• Erklärungen zur Erst- und Zweitwahl des Schwerpunktbereichs und ggf. der weiteren

Wahlmöglichkeiten innerhalb eines Schwerpunktbereichs sowie zum Fach des Schwer-
punktbereichs in welchem die Studienarbeit angefertigt werden soll oder das anlie-
gende ausgefüllte Formular

• Zwischenprüfungszeugnis
• Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrveranstaltung zur Vorbereitung

auf die Schwerpunktbereichsprüfung (Proseminar). Der Nachweis kann bis zur Ausgabe
der Studienarbeiten nachgereicht werden.

• aktuelle Immatrikulationsbescheinigung

Die Nachweise sind in beglaubigter Kopie einzureichen oder in Kopien zu denen Sie die Originale vorlegen. 

Ausgabe der Studienarbeit 
• Ausgabe der Studienarbeit in der vorlesungsfreien Zeit zwischen erstem und zweitem

Schwerpunktsemester (§ 9 Abs. 2 SPPrO)
• Ausgabe der Aufgabenstellung zur Studienarbeit im Fakultätsprüfungsamt (Zwischen-

trakt Raum 1501.A203) gegen Vorlage des Studienausweises (LeibnizCard) und Unter-
schrift auf Empfangsbekenntnis

• die Bearbeitungszeit beträgt sechs Wochen (§ 9 Abs. 6 SPPrO)

Abgabe der Studienarbeit (§ 9 Abs. 6 SPPrO) 
• gedruckte Fassung
• zusätzliche elektronische Fassung auf CD-ROM (Word-Datei) oder Usb-Sticks; nicht

passwortgeschützt. Der Datenträger verbleibt im Studiendekanat/ Prüfungsamt
• Versicherung, dass die Studienarbeit selbständig und nur unter Verwendung der angegebenen 

Mittel verfasst wurde sowie Einwilligungserklärung zur Plagiatsprüfung (beide Erklärungen
nicht in die Arbeit einbinden; optional das anliegende ausgefüllte Formular verwenden)

• die Abgabe ist bis 18.00 Uhr im Fakultätsprüfungsamt möglich. Auch bei der postali-
schen Übersendung ist dieser Zeitpunkt maßgeblich (§ 9 Abs. 7 S. 1 und 2 SPBPrO)

Prüfungsamt und Studiendekanat 

Tel. +49 511 762 8114 
Fax +49 511 762 8107 
E-Mail: pruefungsamt 
@jura.uni-hannover.de 

www.jura.uni-hannover.de/ 
pruefungsamt 

Besucheradresse: 
Königsworther Platz 1 
30167 Hannover 
www.jura.uni-hannover.de 

Zentrale: 
Tel. +49 511 762 0 
Fax +49 511 762 3456 
www.uni-hannover.de 
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Vorträge/Referate zu den Studienarbeiten im Rahmen der Seminare 
(§ 10 SPPrO)

• Ladung zu den Terminen der Vorträge/Referate erfolgt mit der Mitteilung der Studien-
arbeitsergebnisse

• Dauer: ca. 20 Minuten Vortrag; anschließende Diskussion; insgesamt sollen 45 Minuten
nicht überschritten werden

Mündliche Prüfung (§ 11 SPPrO) 
• Ende der Vorlesungszeit des zweiten Schwerpunktsemesters
• Kandidatinnen und Kandidaten werden schriftlich zu den Prüfungen geladen
• Gruppenprüfung von höchstens sechs Personen
• Dauer: ca. 15 Minuten pro Prüfling
• angemessene Kleidung wird erbeten

Ergebnismitteilungen 
• die Studienarbeitsergebnisse werden nach der Notenmitteilung schriftlich versandt
• das Gesamtergebnis wird per Post unmittelbar nach dem Vorliegen aller Einzelergeb-

nisse versandt
• Zeugnisse können im Fakultätsprüfungsamt abgeholt werden, sobald alle Ergebnisse

vorliegen

Akteneinsicht und Widerspruch gegen die Bewertung 
• Akteneinsicht erst nach abgeschlossenem Prüfugnsverfahren möglich
• ab Zugang der Ergebnismitteilung innerhalb der Monatsfrist (entsprechend § 20 NJAG) im

Fakultätsprüfungsamt; um vorherige Terminabsprache wird gebeten
• sofern Widerspruch fristwahrend eingelegt ist, kann die Begründung nachgereicht werden

Wiederholungsversuch 
• die Prüfung kann bei (insg.) Nichtbestehen einmal wiederholt werden (§ 17 Abs. 1 S. 1

SPPrO)
• frühestens im nächsten Prüfungsdurchgang (§ 18 Abs. 1 S. 2 SPPrO)
• bitte verwenden Sie den separaten Antrag auf Zulassung zum Wiederholungsversuch

Verbesserungsversuch 
• ist die Prüfung (insg.) bestanden, kann sie zur Verbesserung der Prüfungsgesamtnote

einmal wiederholt werden (§ 18 Abs. 3 S. 1 SPPrO)
• die Notenverbesserungsprüfung kann nur im unmittelbar anschließenden Prüfungs-

durchgang oder spätestens in dem auf diesen folgenden Prüfungsdurchgang abgelegt
werden (§ 18 Abs. 3 S. 2 SPPrO)

• wird der Notenverbesserungsversuch in gleichen Schwerpunktbereich absolviert, wie
der Erstversuch, ist auf Antrag eine Verkürzung des Verbesserungsversuchs auf ein Se-
mester möglich.

• bitte verwenden Sie den separaten Antrag auf Zulassung zum Verbesserungsversuch
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